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sinnnngen dieser stolzen Geistlichen keineswegs.
Der gr. Rath hat sehr wsh! gethan, jenen Grund-
satz anzunehmen; er will zur Tagesordnung gehen.

Schwall er stimmt Usteri bei, mißbilligt aber
doch den Geist dieser Herren Pfarrer, die lieber
son grossen Herren als vom Volk gewählt seyn
»vollen.

Zäslin stimmt Usteri bei, dessen Antrag an-
genommen wird.

Der gr. Rath theilt die Vertheidigung des B.
Repr. Haas, gegen die Aeußerungen der BB.
Lüthi v. Sol. und Mittelholzer mit.

Lnthi v. Sol. wäre eigentlich nicht im Fall
weiter zu antworten; er hat dem B. Haas bereits
Ehrenerklärung gethan (S. Tagbl. S. Er
hat nie Haa scn Vorwürfe, sondern nur darauf auf-
nierksam machen wollen, daß das Direktorium so

große Gehalte zahlt, während wir die unsern ver-
mindern; er hat nicht gesagt, Haas habe Mund-
rationen, sondern Pfcrdrationen bezogen; auch nicht
daß Haas seine Requisitionspftrdc nicht bezahlt,
aber daß er sich durch Requisitionspferde bedienen
lasse; allem diesem widerspricht Haas selbst nicht;
er wiederholt diese seine Erklärung hier ernst und
ohne Laune.

Mittelholt er verweiset den B. Haas an
das helver. Tagblatt; er hat nie seine Ehre angrei-
fen wollen: er hält ihn für einen ehrlichen und die-
dern Commissar; indessen hat das Direktorium durch
«inen Brief auf das Tagbl. N. zr. hin, über das
was zu Luzern im Zeughause vorgegangen, nähere
Erläuterungen verlangt; er hat auf diesen Brief
geantwortet. (Die Fortsetzung folgt.)

Kriegömin isterium.
Das Vollztehungs-Direktorium an den Kriegs-

minister.
Bern den 14. August 1799.

Bürger Minister!
Nach Anhörung Ihres Berichts, auf die Petition

des Bürger Labhard, Mitglied des großen Raths,
in Rüksicht der Widerrufung des zum Nachtheil
des Bürger Meyer von Ärbon, Lieut, in der Lei
gion, in das helvetische Tagblatt eingerükten Arti-
tels, welchen die dringenden Umstände gezwungen
sich von seinem Corps zn entfernen, und dessen un-
bcscholtene Aufführung bei dem Gefecht bei Frauen-
feld, durch die Deklaration des Bürger Joseph Maith
bekräftiget ist; wie auch nach Einsicht der Einwen-
düngen des Legionschef gegen diese Deklaration;
in Rüksicht daß keine Thatsache zu des Lieutenant
Meyers Nachtheil zum Vorschein kommt, tragt
Euch auf: die nöthigen Befehle zu ertheilen, da-

mit der geaen ihn angehobene Prozeß aufgeschoben
werde, bis daß er sich selbst wird vertheidigen
können.

Republikanischer Gruß!
Der Präsident des Vollziehungsdirektoriums,

Sign. Laharpe.
Namens des Vollz. Dir., der Gen. Eekr.

' Sigv. Mousson.
Mit dem eingekommenen Original übereinstimmend

L anther.

Er klär un g.

Darum, weil ich einem ungebetenen und zaê
chenden Gast, der das freundschaftliche Gespräch

einer trauten, mehrentheils aus Repräsentanten be-

stehenden Gesellschaft störte, nach mehreren ver-

geblichen Ermahnungen zur Ruhe, die er mit trc-

tzigen Ungezogenheiten beantwortete, mit der fia-

chen Hand das consilirnn abtjunlli unter lautem

Beifall der Gesellschaft gab, den derselbe auch

ohne nur seither weder militärische noch civililche

Genugthnung zu fodern, mit stillschweigendem

Dank annähme, — werde ich nu» von eimgm

französischen Zeitungen unter die Classe der hànn-

scheu, racheschnaubenden Oligarchen geftzt.
Ein lautes Hohngelachter ist die smzige.lnu

wort, den ein solcher Vorwurf von einem Mann

und allen seinen Bekannten verdient, unter cce.>

Augen er gelebt hat ; Die g ergebenden ..an,

die ihn zum 2tenmal zu der Würde eines yem- >

Direktors erhoben, und stets wieder mit der

chen Freundschaft in ihren Echoos aumahnw,
würden ihm kaumeine Rechtfertigung über cm >

solchen unsinnigen Vorwurf verzeihen. „„>
Auch ist eö nicht um meinetwillen, sondern

Ehre der helvet. Repräsentation, daß ia)D>e ü s

ergreife, um vor ganz Hclveticn und Frame ^
feierlich zu versichern, daß der Name res

Bjlleters von irgend einem vcrkapten '^ben ü

braucht worden seyn muß, indem der B. '
eben so wenig als ein anderer helv. Doâ.P. G

taut seinen öffentlichen Charakter durch das n,,,
trächtige Bubenstük schänden wird, durch

seln in fremden Zeitungen seine College» ü
läumden.

^Bay, Mitgl. des Senats.

Grosser Rath 2g. Aug.
ein Militärgutachten, welches an die ^n>,
zurükgewiesen wird. .-^schlaft«

Senat 28. Aug. Verwerfung aâ
über Beförderung und Ernennung zu
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